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 Abb. 2: Neuprofilie-
rung der Brend

Maßnahmen zum  
Hochwasserschutz

Im Jahre 1985 wurde durch das dama-
lige Wasserwirtschaftsamt Schweinfurt 
der erste Bauabschnitt des Hochwas-
serschutzes an der Brend in Brendlo-
renzen fertig gestellt. 

Von Juni bis Dezember 2006 wurde der 
zweite Bauabschnitt mit dem Teilschutz 
am Rhön-Gymnasium umgesetzt. 

Der dritte Bauabschnitt im Bereich der 
Hohen Brücke bis zur ehemaligen B19 - 
Brücke wurde in den Jahren 2013 - 2015 
umgesetzt. 

Der vierte Bauabschnitt umfasst den 
Lückenschluss zwischen der Bundes-
straße B19 und dem Bahndamm. Die 
Umsetzung dieses Bauabschnittes 
musste aufgrund einer 2008 festgestell-
ten Altlast zurückgestellt werden.
Die Sanierung dieser Altlast ist mittler-
weile abgeschlossen und der Lücken-
schluss des Hochwasserschutzes kann 
voraussichtlich 2020 abgeschlossen 
werden.

Durch die Maßnahme soll ein wirksa-
mer Schutz vor einem Hochwasser 
ereignis sichergestellt werden, wie es 
statistisch alle 100 Jahre einmal auftritt.

 Abb. 1: Neue Hoch-
wasserschutzwand



Einzelne Schritte im 
Bauabschnitt BA03

• 1. Bau einer Hochwasserschutzwand 
an der Südseite der Brend entlang 
der Otto-Hahn-Straße kombiniert mit 
Glaselementen zur Beibehaltung der 
Sicht auf das Gewässer. 

• 2. Weiterführung der im zweiten 
Bauabschnitt errichteten Hochwas-
serschutzwand an der Nordseite 
der Brend im Bereich Gymnasium 
– Turnhalle – Sportplatz in Form von 
Stahlbetonwänden auf Bohrpfahl-
gründungen. 

• 3. Erstellung einer Hochwasser-
schutzwand kombiniert mit einem 
Hochwasserschutzdeich an der 
Nordseite der Brend im Bereich der 
Brendanlage. Der Deich wurde in auf-
gelockerter Form so modelliert, dass 
ein Atrium mit Sitzstufen aus Natur-
steinblöcken zur Wasserseite mit einer 
Aufweitung des linksseitigen Vorlan-
des entstand. Parallel dazu wurd eine 
Flachwasserzone angelegt.

• 

 Abb. 3: Übersicht 
mit Atrium, Radweg 
und Zugang zum 
Gewässer



 Abb. 5: Neuer Re-
tentionsraum durch 
Vorlandabtrag

• 4. Neubau des Fußgängersteges 
an der Turnhalle zur Sicherstellung 
einer hochwassersicheren Verbin-
dung der Schulen bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Abflussverhält-
nisse. 

• 5. Neuprofilierung mit teilweiser 
Verschiebung der Gewässersohle 
der Brend und abschnittsweise 
Sicherung der Ufer und Sohle durch 
Wasserbausteine bei besonders be-
anspruchten Gewässerabschnitten. 

• 6. Errichtung eines Pumpwerkes 
mit zuführenden Leitungen für die 
Binnenentwässerung nördlich der 
Brend. 

• 7. Um die Zugänglichkeit zum Ge-
wässer zu gewährleisten, wurde im 
linken Vorlandbereich der Brend das 
zum Teil bereits bestehende Wege-
netz vervollständigt. 

• 8. Vorlandabtrag im Mündungsbe-
reich der Brend in die Fränkische 
Saale zur Schaffung von Retentions-
raum.

 Abb. 4: Blick über 
den neuen Fußgän-
gersteg flußabwärts



BA03 aus der Luft
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